
Zu Art. 3 Buchst. b 

7. Ist es nach der ESZ-Verordnung und insbesondere nach 
deren Art. 3 Buchst. b zulässig, ein ergänzendes Schutzzer
tifikat für einen einzelnen Wirkstoff zu erteilen, wenn 

a) ein in Kraft befindliches Grundpatent den einzelnen 
Wirkstoff im Sinne von Art. 3 Buchst. a der ESZ-Ver
ordnung schützt und 

b) für ein Arzneimittel, das den einzelnen Wirkstoff zusam
men mit einem anderen Wirkstoff oder mehreren ande
ren Wirkstoffen enthält, eine gültige Genehmigung ge
mäß der Richtlinie 2001/83/EG ( 2 ) oder der Richtlinie 
2001/82/EG ( 3 ) erteilt wurde, bei der es sich um die 
erste Genehmigung für das Inverkehrbringen handelt, 
die das Inverkehrbringen dieses einzelnen Wirkstoffs ge
stattet hat? 

8. Ist Frage 7 anders zu beantworten, wenn die Genehmigung 
für den mit einem oder mehreren anderen Wirkstoffen ge
mischten einzelnen Wirkstoff und nicht für den in getrenn
ten Rezepturen aber zur selben Zeit gelieferten einzelnen 
Wirkstoff erteilt wird? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für 
Arzneimittel (kodifizierte Fassung) (Text von Bedeutung für den 
EWR) (ABl. L 152, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Humanarzneimittel (ABl. L 311, S. 67). 

( 3 ) Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Tierarzneimittel (ABl. L 311, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal (Tax and 
Chancery Chamber) (Vereinigtes Königreich), eingereicht 
am 12. Januar 2011 — The Commissioners for Her 
Majesty’s Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd 

(Rechtssache C-18/11) 

(2011/C 89/20) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführer: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue 
& Customs 

Rechtsmittelgegnerin: Philips Electronics UK Ltd 

Vorlagefragen 

1. Wenn ein Mitgliedstaat (wie das Vereinigte Königreich) die 
Gewinne und Verluste einer Gesellschaft, die in einem an
deren Mitgliedstaat (wie den Niederlanden) gegründet wor
den und dort steuerlich ansässig ist, in seine Steuerbemes
sungsgrundlage einbezieht, soweit die Gewinne der Ge
schäftstätigkeit zugerechnet werden können, die von der 
niederländischen Gesellschaft im Vereinigten Königreich 
durch eine dort ansässige Betriebsstätte ausgeübt werden, 

stellt es dann eine Beschränkung der durch Art. 49 AEUV 
(ex-Art. 43 EG) verbürgten Freiheit eines Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaats, sich im Vereinigten Königreich nieder
zulassen, dar, wenn das Vereinigte Königreich die Übertra
gung der im Vereinigten Königreich entstandenen Verluste 
einer gebietsansässigen Betriebsstätte einer gebietsfremden 
Gesellschaft auf eine gebietsansässige Gesellschaft im Wege 
des Konzernabzugs verbietet, sofern irgendein Teil dieser 
Verluste oder irgendein zu ihrer Berechnung angesetzter 
Betrag „einem Betrag entspricht oder diesen darstellt, der 
für die Zwecke einer ausländischen Steuer (in irgendeinem 
Rechnungsjahr) von den Auslandsgewinnen der Gesellschaft 
oder einer anderen Person abziehbar ist oder in sonstiger 
Weise mit diesen Gewinnen verrechnet werden kann“, d. h., 
wenn die Übertragung der im Vereinigten Königreich ent
standenen Verluste im Fall einer gebietsansässigen Betriebs
stätte nur dann zugelassen wird, wenn zum Zeitpunkt der 
Antragstellung feststeht, dass in einem anderen Staat als 
dem Vereinigten Königreich (einschließlich in einem anderen 
Mitgliedstaat wie den Niederlanden) niemals ein Abzug oder 
eine Verrechnung stattfinden kann, wobei es zur Begrün
dung des Abzugsrechts nicht ausreicht, dass eine im Aus
land zur Verfügung stehende Steuererleichterung tatsächlich 
nicht in Anspruch genommen worden ist, und wenn für die 
Übertragung der im Vereinigten Königreich entstandenen 
Verluste einer gebietsansässigen Gesellschaft keine entspre
chende Voraussetzung gilt? 

2. Falls ja: Kann diese Beschränkung gerechtfertigt werden 

a) allein mit der Notwendigkeit, die doppelte Berücksichti
gung der Verluste zu verhindern, oder 

b) allein mit der Notwendigkeit, die ausgewogene Auftei
lung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitglied
staaten zu wahren, oder 

c) mit der Notwendigkeit, die ausgewogene Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten zu 
wahren, und mit der Notwendigkeit, die doppelte Be
rücksichtigung der Verluste zu verhindern? 

3. Falls ja: Stehen die Beschränkung und der Rechtfertigungs
grund bzw. die Rechtfertigungsgründe in einem angemesse
nen Verhältnis? 

4. Falls eine Beschränkung der Rechte der niederländischen 
Gesellschaft nicht gerechtfertigt ist oder zu einem Rechtfer
tigungsgrund nicht in einem angemessenen Verhältnis steht, 
ist das Vereinigte Königreich dann unionsrechtlich verpflich
tet, der Gesellschaft im Vereinigten Königreich Abhilfe zu 
gewähren, etwa das Recht, Konzernabzug von ihren Gewin
nen geltend zu machen? 

Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus 
(Finnland) eingereicht am 21. Januar 2011 — A Oy 

(Rechtssache C-33/11) 

(2011/C 89/21) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Vorlegendes Gericht 

Korkein hallinto-oikeus (Finnland)
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: A Oy 

Sonstige Beteiligte: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 15 Nr. 6 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie 
77/388/EWG ( 1 ) dahin auszulegen, dass unter „Luftfahrt
gesellschaften, die hauptsächlich im entgeltlichen internatio
nalen Verkehr tätig sind“ auch Geschäftsfluggesellschaften 
fallen, die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen 
Charterflugverkehr für den Bedarf von Unternehmen und 
Privatpersonen tätig sind? 

2. Ist Art. 15 Nr. 6 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie 
77/388/EWG dahin auszulegen, dass die darin vorgesehene 
Befreiung nur für Lieferungen von Luftfahrzeugen gilt, die 
unmittelbar an Luftfahrtgesellschaften, die hauptsächlich im 
entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, bewirkt wer
den, oder gilt diese Befreiung auch für die Lieferung von 
Luftfahrzeugen an Wirtschaftsteilnehmer, die nicht selbst 
im entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, aber 
ein Luftfahrzeug einem in diesem Bereich tätigen Wirt
schaftsteilnehmer zur Nutzung überlassen? 

3. Ist es für die Beantwortung der zweiten Frage von Bedeu
tung, dass die Eigentümerin der Luftfahrzeuge die Rechnung 
für die Benutzung der Luftfahrzeuge an eine Privatperson 
weitergibt, die Anteilseigner der Eigentümerin ist und die 
erworbenen Luftfahrzeuge hauptsächlich für ihre eigenen 
geschäftlichen und/oder privaten Zwecke nutzt, wenn man 
berücksichtigt, dass die Fluggesellschaft die Luftfahrzeuge 
auch für andere Flüge einsetzen konnte? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Consiglio di Stato — 
Sezione Seconda (Italien), eingereicht am 24. Januar 2011 
— Pioneer Hi-Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 

(Rechtssache C-36/11) 

(2011/C 89/22) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Consiglio di Stato — Sezione Seconda 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Pioneer Hi-Bred Italia Srl 

Beklagter: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 

Vorlagefrage 

Ist, wenn der Mitgliedstaat beschlossen hat, die Erteilung der 
Genehmigung des Anbaus von GVO von allgemeinen Maßnah
men zur Gewährleistung der Koexistenz mit konventionellen 
und ökologischen Kulturen abhängig zu machen, obwohl die 
GVO im Gemeinsamen europäischen Sortenkatalog verzeichnet 
sind, Art. 26a der Richtlinie 2001/18/EG ( 1 ) in Verbindung mit 
der Empfehlung 2003/556/EG ( 2 ) und der später erlassenen 
Empfehlung 2010/C 200/01 ( 3 ) in Bezug auf den Zeitraum bis 
zum Erlass dieser allgemeinen Maßnahmen dahin auszulegen, 
dass a) die Genehmigung zu erteilen ist, wenn sie im Gemein
samen europäischen Sortenkatalog verzeichnete GVO betrifft, 
oder dahin, dass b) die Prüfung des Antrags auf Genehmigung 
bis zum Erlass der allgemeinen Maßnahmen auszusetzen ist, 
oder dahin, dass c) die Genehmigung unter Auflagen zu erteilen 
ist, die im konkreten Fall geeignet sind, den, auch unbeabsich
tigten, Kontakt von zugelassenen gentechnisch veränderten Kul
turen mit in ihrer Umgebung angebauten konventionellen oder 
ökologischen Kulturen zu verhindern? 

( 1 ) ABl. L 206, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 189, S. 36. 
( 3 ) ABl. C 200, S. 1. 

Beschluss des Präsidenten der Dritten Kammer des 
Gerichtshofs vom 14. Dezember 2010 — Europäische 

Kommission/Republik Polen 

(Rechtssache C-349/09) ( 1 ) 

(2011/C 89/23) 

Verfahrenssprache: Polnisch 

Der Präsident der Dritten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 312 vom 19.12.2009. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 17. 
November 2010 — Europäische Kommission/Italienische 

Republik 

(Rechtssache C-486/09) ( 1 ) 

(2011/C 89/24) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 24 vom 30.1.2010.
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